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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Kündigung nach ehrenrührigen Behauptungen über Vorgesetzte und Kollegen
Stellt  ein  Arbeitnehmer  ehrenrührige  Behauptungen  über  Vorgesetzte  und  Kollegen  auf,  kann  dies  zu  einer 
ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Dies haben die Richter des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg (LAG) am 4.2.2014 entschieden.

In einem Fall aus der Praxis war eine Sekretärin in einer Stadtkämmerei eines Landkreises beschäftigt. Sie erhob 
vor  allem  gegen  die  Kämmerin,  aber  auch  gegen  weitere  Kollegen  schwere  Vorwürfe.  So  sei  es  u.  a.  zu 
Alkoholexzessen und sexuellen Handlungen während des Dienstes gekommen. Der Landkreis kündigte daraufhin 
das Arbeitsverhältnis ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist.
Die Richter des LAG haben die ordentliche Kündigung nach der Vernehmung von Zeugen für berechtigt gehalten 
und die Kündigungsschutzklage abgewiesen.  Sie sahen als erwiesen an,  dass die Sekretärin ihre Kollegen zu 
Unrecht beschuldigt und hierdurch ihre arbeitsvertraglichen Pflichten schwerwiegend verletzt habe. Die Tatsache, 
dass Arbeitsabläufe in der Stadtkämmerei teilweise zu beanstanden gewesen seien, rechtfertige oder entschuldige 
die ehrenrührigen Behauptungen nicht.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in verkehrsrechtlichen Fragen

2 Unfall als Folge eines Blinkfehlers
In einem vom Landgericht Saarbrücken (LG) entschiedenen Fall wollte eine Autofahrerin in eine Vorfahrtsstraße 
einbiegen. Sie wartete an der Kreuzung, da sich von links ein Auto näherte. Als der vorfahrtsberechtigte Autofahrer 
den Blinker nach rechts setzte, war sie der Ansicht, dass dieser in ihre Straße einbiegen wollte. Daraufhin fuhr sie  
weiter und bog nach links. Der Autofahrer blieb jedoch auf der Vorfahrtstraße und so kam es im Kreuzungsbereich 
zu einem Zusammenstoß. 

Die Richter des LG kamen zu dem Entschluss, dass der vorfahrtsberechtigte Autofahrer durch das Setzen eines 
falschen Blinksignals eine Gefahrenlage geschaffen hat und ihn daher ein Mitverschulden von 20 % trifft.

Rechtsanwalt
Alexis Gossweiler, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Ihr Ansprechpartner in mietrechtlichen Fragen 

3 Entgeltklausel für die Nacherstellung von Kontoauszügen
In  einem  vom  Bundesgerichtshof  (BGH)  entschiedenen  Fall  verwendete  eine  Bank  in  ihrem  Preis-  und 
Leistungsverzeichnis  gegenüber  Verbrauchern  folgende  Klausel:  „Nacherstellung  von  Kontoauszügen:  Pro 
Auszug15 €“.

Der  Bundesgerichtshof  hat  diese  Entgeltklausel  für  die  Nacherstellung  von  Kontoauszügen  gegenüber 
Verbrauchern für unwirksam erklärt.  In ihrer Begründung führten die BGH-Richter aus, dass diese Klausel den 
Vorschriften  aus  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  (BGB)  nicht  gerecht  wird,  demzufolge  das  Entgelt  für  die 
Nacherstellung von Kontoauszügen unter anderem an den tatsächlichen Kosten der Bank ausgerichtet sein muss. 
Die Bank hatte vorgetragen, für die Nacherstellung von Kontoauszügen, die in mehr als 80 % der Fälle Vorgänge 



beträfen,  die  bis  zu  sechs  Monate  zurückreichten,  fielen  aufgrund der  internen Gestaltung der  elektronischen 
Datenhaltung  Kosten  in  Höhe  von  (lediglich)  10,24  €  an.  In  den  übrigen  Fällen,  in  denen  Zweitschriften  für 
Vorgänge beansprucht würden, die länger als 6 Monate zurücklägen, entstünden dagegen deutlich höhere Kosten. 

Damit hat sie selbst bei der Bemessung der tatsächlichen Kosten eine Differenzierung zwischen Kunden, die eine  
Nacherstellung vor Ablauf der Sechsmonatsfrist begehren, und solchen, die nach Ablauf der Sechsmonatsfrist eine 
erneute  Information  beanspruchen,  eingeführt  und  belegt,  dass  ihr  eine  Unterscheidung  nach  diesen 
Nutzergruppen ohne Weiteres  möglich  ist.  Sie  hat  ferner  dargelegt,  dass  die  überwiegende Zahl  der  Kunden 
deutlich geringere Kosten verursacht, als von ihr veranschlagt. Entsprechend muss sie das Entgelt für jede Gruppe 
gesondert bestimmen.  Die pauschale Überwälzung von Kosten in Höhe von 15 € pro Kontoauszug auf alle 
Kunden verstößt gegen die Regelungen aus dem BGB. 

Rechtsanwältin
Malice Seferi
 

Ihre Ansprechpartnerin in familien- und erbrechtlichen Fragen

4 Elternunterhalt bei einseitigem Kontaktabbruch des Unterhaltsberechtigten
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 12.2.2014 entschieden, dass ein vom Unterhaltsberechtigten 
ausgehender  einseitiger  Kontaktabbruch  gegenüber  seinem  volljährigen  Sohn  für  eine  Verwirkung  seines 
Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig nicht ausreicht. 

Diesem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Eltern eines 1953 geborenen Mannes trennten sich 
1971. Die Ehe wurde noch im selben Jahr geschieden. Der Sohn verblieb im Haushalt seiner Mutter und hatte  
anfangs noch einen losen Kontakt zu seinem Vater. Nach Erreichen des Abiturs im Jahr 1972 brach der Kontakt des 
volljährigen Sohnes zu seinem 1923 geborenen Vater ab. Dieser bestritt seinen Lebensunterhalt als Rentner aus 
den  Erträgen  einer  Lebensversicherung  sowie  einer  geringen  Altersrente.  1998  errichtete  er  ein  notarielles 
Testament, in dem er seine Bekannte zur Erbin einsetzte. Zudem bestimmte er, dass der Sohn nur den „strengsten 
Pflichtteil“ erhalten solle. Erläuternd führte der Vater in dem Testament aus, dass zu seinem Sohn seit rund 27  
Jahren kein Kontakt mehr bestehe. Im April 2008 verzog der Vater in eine Heimeinrichtung. Er starb im Februar  
2012. Das zuständige Sozialamt nahm den Sohn im Hinblick auf die seinem Vater in der Zeit von Februar 2009 bis 
Januar 2012 nach dem Sozialgesetzbuch erbrachten Leistungen in Anspruch. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Eltern und Kinder einander Beistand und Rücksicht schuldig. Ein 
vom  unterhaltsberechtigten  Elternteil  ausgehender  Kontaktabbruch  stellt  wegen  der  darin  liegenden 
Verletzung  dieser  Verpflichtung  zwar  regelmäßig  eine  Verfehlung  dar.  Sie  führt  aber  nur  bei  Vorliegen 
weiterer Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten auch als schwere Verfehlung erscheinen 
lassen, zur Verwirkung des Elternunterhalts.  Solche Umstände wurden im vorliegenden Fall nicht festgestellt. 
Zwar mag der Vater durch sein Verhalten das familiäre Band zu seinem volljährigen Sohn aufgekündigt haben. 
Andererseits hat er sich in den ersten 18 Lebensjahren seines Sohnes um diesen gekümmert. Er hat daher gerade 
in  der  Lebensphase,  in  der  regelmäßig  eine  besonders  intensive  elterliche  Fürsorge  erforderlich  ist,  seinen 
Elternpflichten im Wesentlichen genügt. Die Errichtung des Testaments selbst stellt keine Verfehlung dar, weil der 
Vater insoweit lediglich von seinem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht hat. 

5 Enttäuschtes Vermächtnis
Auch wenn Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament bestimmen, dass ein Vermögensgegenstand nach 
dem Tode des Letztversterbenden einem bestimmten Empfänger zustehen soll, kann der überlebende Ehegatte 
über  diesen  Gegenstand  zu  Lebzeiten  verfügen  und  ihn  an  einen  Dritten  verschenken.  Der  testamentarisch 
Bedachte kann den Gegenstand nach dem Tode des letztversterbenden Ehegatten vom beschenkten Dritten nur  
unter  besonderen Voraussetzungen herausverlangen. Das haben die Richter  des Oberlandesgerichts Hamm in 
ihrem Urteil vom 9.1.2014 entschieden.

Bei diesem Urteil ging es um folgenden Sachverhalt: Die in den Jahren 1920 und 1929 geborenen Eheleute waren 
Eigentümer eines Doppelhausgrundstücks und Eltern zweier im Jahre 1951 und 1953 geborener Töchter. Im Jahre 
1990 übertrugen sie der älteren Tochter eine Haushälfte und legten in einem gemeinschaftlichen Testament fest, 
dass die andere,  noch von ihnen bewohnte Haushälfte nach dem Tode des Letztversterbenden ihrer  jüngeren 
Tochter zustehen sollte. Der Ehemann verstarb im Jahre 1990 und wurde von der überlebenden Ehefrau allein 
beerbt. Diese wiederum übertrug im Jahre 1993 – nach einem Zerwürfnis mit ihrer jüngeren Tochter – die von ihr 
weiterhin bewohnte Haushälfte ohne Gegenleistung ihrem Enkel, einem im Jahre 1969 geborenen Sohn ihrer 



älteren Tochter. Sie begründete die Übertragung mit tätlichen Angriffen der Tochter auf sie und erklärte, dass sie ihr  
auch das Pflichtteilsrecht entziehe. 

Rechtsanwalt
Theodoros G. Papadopoulos

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

6 Kostenlose Nutzung eines Betriebsparkplatzes kraft betrieblicher Übung
Ein Rechtsanspruch auf  die  künftige  kostenlose Nutzung eines  Betriebsparkplatzes  (hier:  Großparkplatz  eines 
Klinikums) besteht jedenfalls dann nicht kraft betrieblicher Übung, wenn der Arbeitgeber im Zusammenhang mit 
Neubaumaßnahmen  die  bisherige  Parkplatzanlage  beseitigt  und  unter  erheblichen  Aufwendungen  eine  neue 
Parkplatzfläche schafft. In diesem Fall dürfen die Arbeitnehmer auch bei einer jahrelangen kostenlosen Nutzung 
des Betriebsparkplatzes nicht berechtigterweise davon ausgehen, der Arbeitgeber werde auch künftig kostenlose 
Parkplätze bereitstellen.

Im Zuge der Neu- und Umbaumaßnahme entfielen die bisherigen 558 Stellplätze.  Es wurden jedoch auf  dem 
Klinikgelände  insgesamt  634  neue  Stellplätze  eingerichtet.  Auch  diese  werden  den  Patienten,  Besuchern, 
Anwohnern und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Für das Parken wird von den Arbeitnehmern pro Stunde eine 
Parkgebühr in Höhe von 0,10 €, eine Tagespauschale von maximal 0,70 € und für eine Monatskarte ca. 12 € 
erhoben. Von Besuchern, Patienten und Anwohnern werden pro angefangene Stunde 1,50 € verlangt.
Das Landesarbeitsgericht  Baden-Württemberg hat  entschieden, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet  ist,  dem 
Arbeitnehmer  einen kostenfreien Parkplatz  zur  Verfügung zu stellen.  Ein Anspruch ergibt  sich nicht  aus  einer 
betrieblichen Übung.

Rechtsanwältin
Elif Ebru Duran
 

Ihre Ansprechpartnerin in forderungsrechtlichen Fragen

7 Haftung des Netzbetreibers für Überspannungsschäden
In  einem vom Bundesgerichtshof  entschiedenen Fall  machte ein  Stromkunde gegenüber  der  Betreiberin  eines 
kommunalen Stromnetzes Schadensersatz wegen eines Überspannungsschadens geltend. Die Betreiberin stellt 
dieses   den  Stromproduzenten  (Einspeisern)  und  Abnehmern  zur  Verfügung.  Dazu  nimmt  sie  auch 
Transformationen auf eine andere Spannungsebene (Niederspannung ca. 230 Volt) vor.

Nach einer Störung der Stromversorgung in dem Wohnviertel des Stromkunden trat nach einem Stromausfall in  
seinem Hausnetz eine Überspannung auf, durch die mehrere Elektrogeräte und die Heizung beschädigt wurden.  
Die Ursache für die Überspannung lag in der Unterbrechung von zwei sogenannten PEN-Leitern (PEN = protective 
earth neutral) in der Nähe des Hauses des Kunden, über die sein Haus mit der Erdungsanlage verbunden war.  

Die  Haftung  für  Produkte  ist  im  sog.  Produkthaftungsgesetz  (ProdHaftG)  geregelt.  In  diesem  Fall  haftet  der 
Betreiber  aufgrund  der  verschuldensunabhängigen  (Gefährdungs-)Haftung  nach  dem  ProdHaftG,  da  auch 
Elektrizität ein Produkt im Sinne dieses Gesetzes ist. 

Die Elektrizität wies aufgrund der Überspannung einen Fehler auf, der die Schäden an den Elektrogeräten und der 
Heizung,  also  an  üblichen  Verbrauchsgeräten  des  Endkunden,  verursacht  hat.  Mit  solchen  übermäßigen 
Spannungsschwankungen muss der Abnehmer nicht rechnen. Die Netzbetreiberin ist entsprechend des ProdHaftG 
auch  als  Herstellerin  des  fehlerhaften  Produkts  Elektrizität  anzusehen.  Dies  ergibt  sich  daraus,  dass  sie 
Transformationen  auf  eine  andere  Spannungsebene,  nämlich  die  sogenannte  Niederspannung  für  die 
Netzanschlüsse von Letztverbrauchern, vornimmt. In diesem Fall  wird die Eigenschaft des Produkts Elektrizität  
durch den Betreiber des Stromnetzes in entscheidender Weise verändert, weil es nur nach der Transformation für  
den Letztverbraucher mit den üblichen Verbrauchsgeräten nutzbar ist. Ein Fehler des Produkts lag auch zu dem 
Zeitpunkt vor, als es in den Verkehr gebracht wurde, weil ein Inverkehrbringen des Produkts Elektrizität erst mit der  
Lieferung des Netzbetreibers über den Netzanschluss an den Anschlussnutzer erfolgt. 



8 Rücksendekosten im Online-Versandhandel
Nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  dürfen  dem  Verbraucher  die  regelmäßigen  Rücksendekosten  vertraglich 
auferlegt werden, wenn der Wert der zurückzuschickenden Sache einen Betrag von 40 € nicht übersteigt oder wenn 
bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten.

Diese Kostenübertragung bedarf jedoch einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien. I. d. R. genügt 
dafür  eine  entsprechende  Klausel  zur  Kostenübertragung  in  den  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  des 
Verwenders oder im Rahmen von solchen allgemeinen Informationen über die Vertragsbedingungen.

Beim Online-Versandhandel genügt das nicht. Hier muss die Klausel für sich stehen und kann nicht in der 
dortigen Belehrung über die Widerrufsfolgen gesehen werden.  Mit der Belehrung erfüllt der Verkäufer seine 
Informationspflichten.  Sie  besitzt  daher  einen  einseitigen  Charakter  und  beansprucht  gerade  nicht, 
Vertragsbestandteil zu sein. Dem entspricht, dass der Verbraucher in solchen Widerrufsbelehrungen, mit denen er  
die Aufklärung über gesetzlich vorgegebene Rechte und Folgen verbindet, auch kein einseitiges Vertragsangebot 
zu seinem Nachteil erwartet.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.1.2011 = 0,12 % | 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % | 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

2011: Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2

2010: Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober 108,4; September = 108,3; 
August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


